
 
 

Vorbericht zum Voranschlag 2021 der  

Gemeinde St. Stefan ob Stainz  
 

Mit dem Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde St. Stefan ob Stainz das neue 
Gemeindehaushaltsrecht auf Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 
2015 (in der Folge kurz: VRV 2015) anzuwenden. Damit wurde das bisherige System der 
Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben in einem ordentlichen und außerordentlichen 
Haushalt abgelöst (Kameralistik).  

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2021 (in der Folge kurz: VA 2021) besteht im 
Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und 
einem Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Die Gemeinde St. 
Stefan ob Stainz erfasst ihre Geschäftsfälle in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, 
nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt. 

Der erstellte VA 2021 basiert auf den Daten der bereits erfassten Vermögenswerte, 
Investitionszuschüssen und Fremdmitteln der Gemeinde St. Stefan ob Stainz per 1.1.2021 
(Datenerfassungsstand 02.12.2020 mit grober Hochschätzung). Eine Eröffnungsbilanz der 
Gemeinde St. Stefan ob Stainz auf Basis der VRV 2015 liegt nicht vor.  

Die zu bebuchenden Konten wurden jetzt mit MVAG-Codes (MittelVerwendungs- und -
AufbringungsGruppen) hinterlegt und nicht alle Konten werden gleichzeitig im Ergebnis- und 
Finanzierungsvoranschlag dargestellt. 

 

1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 
2021 folgendes Bild: 
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Die Transferzahlungen an den AWV Raum Stainz  und Breitband sind mit einem MVAG-Code 
22.. hinterlegt. Diese Aufwendungen finden sich in der SU 22. 

Die Darlehensfinanzierung ist aber unter 35.. verbucht und daher nur im Finanzierungshaushalt 
ersichtlich.  

Seit 2020 werden auch Abschreibungen von Gemeindevermögen veranschlagt. Diese Summen 
sind ebenfalls in SU 22 enthalten. Die Gesamtsumme der Abschreibungen ergibt € 1.425.800,00 
(680…) dem stehen aufgelöste Investitionszuschüsse in Höhe von € 264.200,00 (813000) 
gegenüber. Bei den Gemeindestraßen Fonds 612 ergibt die jährliche Abschreibung € 
517.200,00 die Auflösung der Investitionszuschüsse € 41.200,00. 

Die erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel werden auf eine Haushaltsrücklage ohne 
Zahlungsmittelreserve umgebucht (Code 240) und danach über die Nutzungsdauer als 
Investitionszuschuss abgeschrieben.  

Verkäufe von Gemeindeeigentum werden jetzt als Ertrag unter zB 802000 Veräußerungen von 
Gebäuden und Bauten verbucht. Der Zeitwert wird aber zeitgleich auf 683000 Abgang von 
Sachleistungen und imm. Vermögen als Aufwendung verbucht. Positiv würde sich nur eine 
„Ertragssteigerung“ auswirken. 

Daher ergibt sich auch das Nettoergebnis in Höhe von € -1.375.400,00. Gemäß der Steirischen 
Gemeindehaushaltsverordnung kann die Gemeinde - bei einem positiven Saldo der 
Eröffnungsbilanz - eine zweckgebundene Haushaltsrücklage – Eröffnungsbilanz bilden. Mit 
dieser Rücklage können dann diese Abgänge beim Nettoergebnis SA0 ausgeglichen werden.  

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlages ergeben für das 
Haushaltsjahr 2021 folgendes Bild: 
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Beim Finanzierungsvoranschlag werden die Einzahlungen bzw. Auszahlungen nach 
bestimmten Kriterien gegliedert (operative, investive Gebarung, Finanztätigkeit). 

Die operative Gebarung würde sich mit dem „laufenden Geschäft“ vergleichen lassen. Investive 
Gebarung sind vor allem Kapitaltransferzahlungen.  

Die Einnahmen der investiven Gebarung sind die Verkäufe St. Stefan 19 und das ehemalige 
Gemeindeamt in Gundersdorf.  

Die Ausgaben ergeben sich aus dem Nachweis der Investitionstätigkeit. 

Einzahlungen aus der Nettofinanzierungstätigkeit sind Darlehensaufnahmen, die Ausgaben 
sind die geplanten Darlehenstilgungen. 

Seit 2020 werden die Verwaltungsschulden nicht mehr dargestellt, daher werden jetzt die 
Landesdarlehen im Schuldennachweis (Seite 315) um die Verwaltungsschuld einfach erhöht. 
Diese Darlehen bauen sich bis zur Fälligkeit auf und werden dann wieder jährlich getilgt. 

 

2 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung 

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, 
Sachanlagevermögen oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, umfasst 
alle sich auf dieses Vorhaben beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich 
zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht 
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werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller Hinsicht 
einheitlichen Vorgang zum Gegenstand. 

Für das Haushaltsjahr 2021 plant die Gemeinde St. Stefan ob Stainz Investitionsvorhaben in 
der Höhe von EUR 1.373.400. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im 
Wesentlichen durch Eigenmittel, Darlehen, Förderungen sowie Gemeinde-
Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden. 

 

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in 
der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergibt folgendes Bild: 

 

1200050 Christihanslweg - Unterlemsitz (CHRISTIHANSLWEG) 

Heuer wurde im Bereich des  Christihanslweges eine Wasserleitung von der WG Greisdorf 
Zone 2 verlegt. Im Zuge der Wiederherstellung wird gleich der gesamte Weg neu asphaltiert. 
Dieses Projekt kann über das KIP 2020 finanziert werden. 
 

2000000 Sonstige Investitionen: 

Hier finden sich Investitionen, für die wir weder Bedarfszuweisungsmittel erhalten noch eine 
Darlehensfinanzierung in Anspruch nehmen müssen. Einige Vorhaben aus 2020 wurden 
aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinden auf 2021 verschoben.
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6 
 

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Gemeinde St. Stefan ob Stainz sind auch 
investive Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert 
werden bzw. werden sollen. Ein Überblick über diese mehrjährigen investiven 
Einzelvorhaben ermöglicht der „Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben“. 

 
3200046 SBIDI Projekt St. Stefan/Stainz West 3502 

An der Ziffer 3 ist zu erkennen, dass dieses Vorhaben kein Anlagengut der Gemeinde St. Stefan 
ist, sondern hier nur ein Kapitalkostenzuschuss an die SBIDI geleistet wird. Von der SBIDI 
wurden uns folgende Zahlen übermittelt. Eingereichte eCall-Gesamtkosten € 6.889.390,00, 
Fördersatz FFG 65%, Gemeindekosten € 1.205.643,00. Das Land Steiermark fördert dieses 
Projekt mit € 858.900,00. Der Beitrag der Marktgemeinde Stainz beträgt € 99.400,00. Die 
Finanzierung dieses Projektes erfolgt über ein Darlehen bzw. die Auflösung der Rücklage 
Parkplatz Greisdorf. 

 
1200008 Abwasserentsorgung St. Stefan ob Stainz 

Durch eine Änderung in der Vorgangsweise bei Wasserrechtsverfahren verzögert sich die 
Fertigstellung der Sanierung abermals. Die erforderliche Investitionssumme wurden uns von 
der Fa. Hydro-Sol bekanntgegeben. Von dem bereits 2016 aufgenommen Darlehen können wir 
noch € 102.500,00 abrufen. 

 

1200047 Feuerwehrhaus Pirkhof 
 

Für 2021 ist der Baubeginn für das neue Feuerwehrhaus in Pirkhof geplant. Dieses 
Bauvorhaben wird über das Kommunale Investitionspaket 2020 (KIP) finanziert. Der Ankauf 
des notwendigen Grundstückes ist ebenfalls im Voranschlag ersichtlich. Die restliche 
Finanzierung wird über ein Darlehen bzw. den Verkaufserlös des derzeit bestehenden 
Feuerwehrhauses erfolgen. Ein Antrag auf Gewährung von Bedarfszuweisungsmitteln wurde 
bereits gestellt.  
 
 
1200048 Gehweg Hochgrail 

Auch dieses Vorhaben wird erst 2021 abgeschlossen werden. Die Gesamtsumme von  
€ 123.600,00 bleibt aber gleich. 

 
3200049 HLF 2 Gundersdorf 

Das Fahrzeugkonzept des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark sieht für die FF Gundersdorf 
ein Hilfslöschfahrzeug 2 vor. Zusätzlich wird auch das hydraulische Rettungsgeräte erneuert. 
Gesamtkosten ca. 420.000,00, die Gemeinde leistet hier eine Kapitaltransferzahlung, das heißt 
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das Fahrzeug geht nicht in das Eigentum der Gemeinde über. Zu der Förderung des LFV werden 
auch noch Bedarfszuweisungsmittel vom Land gewährt. 

 
3200030 Leader Projekt Streuobst 

Das Leader Projekt Streuobst hat eine Laufzeit von 2019-2021. 2021 werden € 39.900,00 aus 
EU-, Landes- und Gemeindemitteln finanziert. Durch die Corona-Pandemie ist es zu 
Verzögerungen in der Projektabwicklung gekommen. Man wird sehen, ob sich eventuell die 
Laufzeit des Vorhabens verlängert. 

 
1200018 Errichtung Mehrzwecksaal 

Die Endabrechnung ist 2020 erfolgt, aber wir erhalten ja die zugesagten 
Bedarfszuweisungsmittel auf insgesamt 10 Jahre ausbezahlt. 

 
1200037 Notwasserversorgung WVB Stainztal-HB Lestein  

Die Fertigstellung bzzw. Inbetriebnahme wird Anfang 2021 erfolgen. Die Finanzierung erfolgt 
größtenteils über ein Darlehen. Nach den derzeit geltenden Richtlinien wird das Projekt mit 
10% Landes- und 25 % Bundesmitteln gefördert. Diese Förderungen werden aber zumeist als 
langjährige Annuitätenzuschüsse ausbezahlt. Sobald Förderverträge vorliegen, werden die 
Zuschüsse in den Voranschlag aufgenommen.  

 
1200007 Sanierung der Gemeindestraßen im Gemeindegebiet  

Die Straßensanierungsarbeiten werden 2021 mit € 100.000,00 veranschlagt. € 50.000,00 an 
Bedarfszuweisungsmitteln werden vom Land gewährt. 

 
3200039 Sanierung Ableitung Verbandssammler AWV Raum Stainz  

Die Sanierung der „Ableitung Stallhof“ wird auf einer Länge von ca. 2,3 km durchgeführt. Die 
Gesamtkosten betragen € 2.050.000,00. Der Beitrag der Gemeinde St. Stefan ob Stainz liegt 
bei € 450.000,00.  Die Gemeinden St. Stefan und Stainz erhalten unterschiedliche Fördersätze 
von Landes- und Bundesmitteln. Daher übernimmt AWV Raum Stainz auch die Abwicklung 
der Förderung. Die Gemeinde St. Stefan erhält die Förderung nach den Gemeindesätzen (Land 
10%, Bund 24%) vom AWV Raum Stainz. Auch diese Beträge werden als langfristige 
Annuitätenzuschüsse ausbezahlt. Die Finanzierung dieses Projektes erfolgt größtenteils über 
ein Darlehen. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant. 
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1200038 San. Kirche/Sommerebenkapelle/Aufbahrungskapelle  

Die Gemeinde St. Stefan ob Stainz unterstützt diese Sanierungen mit jeweils € 20.000,00 in den 
Jahren 2019-2021. An Bedarfszuweisungsmitteln werden 2021 € 15.000,00 ausbezahlt. 

 
1200021 Sanierung Lesteinstraße  

Die Sanierung der Lesteinstraße wird von 611 auf 002 umgebucht, da es sich um eine 
abschreibungsrelevante Sanierung handelt. Die Landesfördermittel werden direkt an die 
Wegebauabteilung des Landes überwiesen. Daher haben wir nur mehr den Gemeindeanteil zu 
veranschlagen. Für 2021 ist die Sanierung des Teilstückes bis zum Hochbehälter geplant. 

 
1200021 Sanierung Neue Mittelschule  

Die Endabrechnung erfolgte 2020, aber wir erhalten ja die zugesagten Bedarfszuweisungsmittel 
auf insgesamt 10 Jahre ausbezahlt. 

 

1200043 Kinderspielplatz in der Schilcherlandsiedlung 

Durch die günstige Lage und die gut ausgebaute Infrastruktur (Schulen, Kindergärten, …) wird 
ein Wohnen in unserem Ort vor allem für Familien immer attraktiver. Deshalb plant die 
Gemeinde in der Schilcherlandsiedlung einen öffentlichen Spielplatz zu errichten, wo die 
Kinder ausgiebig und vor allem auch sicher spielen können. Kostenpunkt € 50.000,00. 
Zugesagte Bedarfszuweisungsmittel € 25.000,00. 

 
1200022 Umbau Gemeindeamt 

Die Endabrechnung erfolgte im Jahr 2020. Die zugesagten Bedarfszuweisungsmittel werden 
noch bis 2023 ausbezahlt. 

 
12000032 Wasserversorgung 

2021 ist der Ausgleich des Abganges mittels Darlehens veranschlagt. 
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Kassenstärker – Kontokorrentkredit: 
 

Gemäß § 82 der Stmk GO kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen Kassenstärker (Kontokorrentkredite, Barvorlagen und Ausleihungen bei 
Versicherungsgesellschaften) bis zu einem Sechstel der Summe „Erträge des 
Ergebnisvoranschlages Gesamthaushaltes“ in Anspruch nehmen. Kassenstärker sind 
innerhalb eines Jahres abzudecken, sofern der Gemeinderat nicht eine Verlängerung dieser 
Frist beschlossen hat.  

Von Seiten des Landes wird die Kassenstärkeranhebungsverordnung auch für 2021 gelten, 
das heißt die Gemeinden können bis zu maximal einem Viertel der Summe Erträge des 
Ergebnisvoranschlages Gesamthaushaltes“ aufnehmen. 

 

 

 

Daraus ergibt sich eine maximale Summe von € 1.746.300,00. 

 

3 Abweichung des VA 2021 vom mittelfristigen Haushaltsplan 

Die finanziellen Aus- und Nachwirkungen der Conrona-Pandemie sind auch 2021 noch 
spürbar, daher weicht der VA 2021 in vielerlei Hinsicht vom Haushaltsplan ab. 

4 Entwicklung des Vermögenshaushaltes 

Dieser Punkt kann im Vorbericht zum VA 2021 nicht erläutert werden, da die 
Eröffnungsbilanz sowie ein Rechnungsabschluss auf Basis der VRV 2015 erst im ersten 
Quartal 2021 zu erstellen ist. 
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5 Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 

Rückstellungen für noch ausstehende Rechnungen wurden nicht berücksichtigt. 

6 Personal  

Die „Köpfe“ im Stellenplan haben sich im Vergleich zum Voranschlag 2020 nur 
geringfügig verändert.  Insgesamt sind Personalkosten in Höhe von € 1.534.400,00 
veranschlagt. 

7 Darlehen  

Insgesamt sind Darlehenszugänge in Höhe von € 1.736.633,10 ersichtlich. Neu 
aufzunehmen sind: 

1. Feuerwehrhaus Pirkhof 
2.  Wasserversorgung  
3. Notwasserversorgung WVB Stainztal-HB Lestein 3. BA 

8 Haftungen  

Die Haftung für das Investitionsdarlehen des Wasserverbandes Greisdorf ist auf Seite 323 
ersichtlich. 

 


